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Gesetzeschronologie 

Die gegenwärtig (1984) geltende Vorschrift  des § 323 a mi t der amt-
lichen Überschrift  „Vollrausch" hat in der Geschichte des Strafgesetz-
buches Vorläufer  seit 1934: 

1.1.1934: § 330 a StGB 
(Gesetz vom 24.11.1933, RGBl I S. 995) 

I. Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch den Genuß geistiger Ge-
tränke oder durch andere berauschende Mit tel in einen die Zu-
rechnungsfähigkeit  (§51 Abs. 1) ausschließenden Rausch versetzt, 
w i rd mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, 
wenn er in diesem Zustande eine mit Strafe bedrohte Handlung 
begeht. 

I I . Die Strafe darf  jedoch nach A r t und Maß nicht schwerer sein als 
die für die vorsätzliche Begehung der Handlung angedrohte Strafe. 

I I I . Die Verfolgung t r i t t nur auf Antrag ein, wenn die begangene 
Handlung nur auf Antrag verfolgt wird. 

11.9.1941: 
(Gesetz vom 4. 9.1941, RGBl I S. 549) 

Erhöhung der Strafandrohung auf 5 Jahre Gefängnis. 

1.1.1975: § 330 a StGB Vollrausch 
(EGStGB vom 2. 3.1974, BGB l I S. 469) 

I. Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke 
oder andere berauschende Mit te l in einen Rausch versetzt, w i rd mit 
Freiheitsstrafe  bis zu fünf  Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, 
wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und 
ihretwegen nicht bestraft  werden kann, wei l er infolge des Rau-
sches schuldunfähig war oder wei l dies nicht auszuschließen ist. 

I I . Die Strafe darf  nicht schwerer sein als die Strafe, die für die im 
Rausch begangene Tat angedroht ist. 

I I I . Die Tat w i rd nur auf Antrag, mi t Ermächtigung oder auf Strafver-
langen verfolgt,  wenn die Rauschtat nur auf Antrag, mi t Ermächti-
gung oder auf Strafverlangen  verfolgt werden könnte. 
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1.7.1980: § 323 a StGB Vollrausch 
(18. St rÄndG vom 28. 3.1980, BGBl I S. 373) 

§ 330 a StGB umbenannt in § 323 a StGB. 

Gesetzeszitate 

§ 323 a: § 323 a StGB 

§ 330 a aF oder 
§ 330 a (1934/41/75): § 330 a StGB alter Fassung 



Einleitung 

Diese Dissertation1 ist das Ergebnis von Überlegungen, die ursprüng-
lich unter dem Thema „ I r r tum im Rausch" standen. Einen ersten Ein-
druck von den strafrechtlichen  Problemen, die sich aus solch einem I r r -
tum ergeben, soll folgendes Einleitungsbeispiel vermitteln: 

Der Kunstliebhaber Κ kauft mehrere teure Graphiken und leiht sich 
außerdem eine Graphik i n der Stadtbücherei aus. In der Folgezeit 
plagt ihn die Sorge, bei den gekauften Bildern könne es sich um wert-
lose Imitationen handeln. Eines Abends ist Κ seiner Drangsal leid; er 
greift  zur Whiskyflasche, t r ink t diese leer und gerät dadurch — wie 
von ihm vorhergesehen — in einen Rauschzustand. Plötzlich meint er, 
in einer grellfarbigen  Graphik eine ihn verhöhnende Fratze zu erken-
nen. Voller Wut nimmt er das Bi ld von der Wand und wi r f t  es auf den 
Boden. Erst am nächsten Tag w i rd ihm bewußt, daß die zerstörte Gra-
phik aus der Stadtbücherei stammt. Der Bibliotheksdirektor stellt 
Strafantrag  wegen Sachbeschädigung. 

Zu einer Bestrafung nach § 303 I w i rd dieser Strafantrag  nicht füh-
ren, da Κ das Bi ld nicht vorsätzlich zerstört hat: Er war sich im Augen-
blick seines Handelns der Fremdheit des Bildes nicht bewußt, er irr te 
also über das in §303 I geschilderte Unrechtsmerkmal „fremd". In Be-
tracht kommt aber eine Bestrafung nach § 323 a: Κ hat sich vorsätzlich 
durch ein alkoholisches Getränk in einen Rausch versetzt. Ob jedoch 
das Zerstören des Bildes dem entspricht, was in § 323 a I als „eine 
rechtswidrige Tat" geschildert ist, erscheint zweifelhaft. 

Für die heute übliche A r t und Weise, wie solche Zweifel erkannt und 
gleichwohl übergangen werden, ist das nachfolgende Zitat Cramers2  

beispielhaft: „Beschädigt der Rauschtäter ζ. B. eine fremde Sache im 
Glauben, es sei seine eigene3, so ist er nach § 323 a nicht strafbar,  wei l 
es einen Tatbestand der fahrlässigen Sachbeschädigung nicht gibt. Nach 
früherem Recht konnte . . . eine Ausnahme gemacht werden, wenn der 
I r r tum durch den Rausch bedingt ist; denn die typische Gefährlichkeit 

1 Sie wurde i m März 1984 vom Fachbereich Rechtswissenschaft I der Uni -
versität Hamburg angenommen. 

2 S/S/Cramer Rn 18. 
3 Die Formul ierung ist mißverständlich, denn bei § 303 ist nicht nach dem 

Glauben des Täters an sein Eigentum zu fragen, sondern danach, ob er sich 
der Fremdheit der Sache bewußt war oder nicht. 


